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RS OGH 1980/12/3 3Ob146/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1980

Norm

ZPO §528 C1

ZPO §528 C6

Rechtssatz

Die Frage, ob bei mehreren gleichzeitig betriebenen Geldforderungen für einen Teil derselben kein Exekutionstitel

vorliegt, steht mit der vom Verp9ichteten aufgeworfenen Frage, ob die Exekution auf Grund tauglicher anderer

Exekutionstitel aus irgendeinem Grund nicht zu bewilligen gewesen wäre, in keinerlei innerem Zusammenhang.

Entscheidungstexte

3 Ob 146/80
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